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Gebührenordnung 2024 

 
Gültig ab 01.April 2024 
 Erwachsene Jugendliche 

14 – 21 Jahre 
Aufnahmegebühr 

einmalige Aufnahmegebühr 
 

 
130,00 €   

 
80,00 € 

Mitgliedsbeitrag/Monat ** 
Aktive Mitgliedschaft* 
(davon direkt an DAeC, IG Eudenbach) 
Passive Mitgliedschaft 
(davon direkt an DAeC) 
Andere Mitglieder (z.B. UL, Drachen-, Gleitschirm) 
(davon direkt an DAeC, IG Eudenbach) 
* bei bestehender Mitgliedschaft in einem anderen DAeC- 
   Verein verringert um den jeweils gültigen DAeC-Beitrag 

 
61,00 € 

(7,50 €, 8,00 €)  
13,50 € 

(3,20 €) 
29,50 € 

(3,20€, 8,00 €) 

 
48,50 € 

(3,60€; 6,00 €)  
13,50 € 

(3,20€) 
29,50 € 

(3,20 €, 6,00 €) 

Zuschuss Kaskoversicherung/Monat 8,00 € 4,00 € 
Baustunden 

25 Baustunden im Winterhalbjahr nach der 
Flugsaison 
Gebühr für nicht geleistete Baustunden pro Stunde 
fällig bei Aufnahme des Flugbetriebes 

 
 
 

25,00 € 

 
 
 

25,00 € 

Fluggebühren ** 
Pauschale Segelflug A: 
Berechtigt zum ganzjährigen Fliegen auf ASK 21 
und Junior 
 
Pauschale Segelflug B: 
Berechtigt zum ganzjährigen Fliegen aller 
Segelflugzeuge exklusive des Duo Discus 
 
Pauschale Segelflug C: 
Berechtigt zum ganzjährigen Fliegen aller 
Segelflugzeuge  
Zuzüglich der Gebühren für Duo Discus 
Motorlaufzeit  (1 ME = 1Std./100) 
 
Einzelabrechnung Segelflug:  
Windenstart 
Fluggebühr ASK 21, Junior, LS4/LS8 ab 1. Minute 
Fluggebühr Duo Discus ab 1. Minute 
Motorlaufzeit Duo Discus ab 1. Minute 
(1 ME = 1Std./100) 
 
Motorsegler (TMG): 
Jahrespauschale MoSe zuzüglich 
Fluggebühr je Flugstunde (Flugzeitzähler) 

 

 
356,50 € 

 
 
 

540,50 €  
 
 
 

713,00 € 
 
 

0,56 €/ME 
 
 
 

8,50 € 
0,72 €/Min. 
1,45 €/Min. 
0,94 €/ME 

 
 
 

540,50 € 
60,40 €/Std. 
(1,04€/Min) 

 
315,50 € 

 
 
 

497,50 € 
 
 
 

668,50 € 
 
 

0,56 €/ME 
 

 
 

8,50 € 
0,72 €/Min. 
1,45 €/Min. 
0,94 €/ME 

 
 
 

540,50 € 
60,40 €/Std. 
(1,04€/Min) 
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** Die Monatsbeiträge und Fluggebühren werden jährlich entsprechend dem Verbraucherpreisindex des 
Statistischen Bundesamtes eskaliert. Dabei wird kaufmännisch auf glatte 0,50 € gerundet. Die Änderungen 
werden in der Jahreshauptversammlung veröffentlicht. Änderungen der Beiträge an den DAeC LV NRW und/oder 
der IG Eudenbach werden entsprechend in die Gebührenordnung übernommen und die Vereinsbeiträge 
entsprechend angepasst. 
Beiträge und Gebühren werden im Lastschriftverfahren eingezogen 
KS Gläubigeridentifikationsnr.: DE69KSF00000495755 
Bankverbindung: Sparkasse Köln Bonn 
IBAN: DE32370501981015942822 
BIC: COLSDE33 
 
 
Regeln zur Pauschalabrechnung: 
 

• edes Mitglied entscheidet sich zu Saisonbeginn (01.04.) für eine Pauschalklasse bzw. 
für die Einzelabrechnung. Die Erhebung der Pauschalgebühr erfolgt  in Form von 
zwölf gleich großen monatlichen Abschlagszahlungen, die quartalsweise eingezogen 
werden. Bei Austritt oder Passivmeldung des Mitglieds wird der ggf. offene 
Restbetrag zum Stichtag der Statusänderung fällig.  

• Eine Kombination von Einzelabrechnung und Pauschale ist nicht möglich. 

• Ein Umstieg in eine höhere Pauschalklasse ist unterjährig gegen Zahlung des vollen 
Differenzbetrages möglich. 

• Ein Umstieg von der Einzelabrechnung in eine Pauschale ist auf Wunsch unterjährig 
möglich. Dabei werden die aufgelaufenen Einzelabrechnungsgebühren verrechnet. 

• Eine Herabstufung in eine niedrigere Pauschalklasse bzw. in die Einzelabrechnung 
ist unterjährig nicht möglich 

• Für unterjährig neu beginnende Mitglieder bzw. bei Auslaufen des 
Anfängerförderungsmodells wird für die Restsaison 1/8 der gewählten Pauschale pro 
verbleibendendem Monat bis einschließlich Oktober berechnet. Stichtag zur 
Berechnung ist jeweils der 15. des Wechselmonats. 

• Die Pauschalen decken nur den Startbetrieb an der vereinseigenen Winde ab. 
Startkosten an fremden Winden sind vom Piloten selbst zu tragen. Fluggebühren und 
Landegebühren in Eudenbach nach Starts an fremden Winden sind durch die 
Pauschalen abgedeckt. 


